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Neuer Entwurf zum Arbeitszeitgesetz 

Mit seiner Entscheidung vom 

13.9.2022 wurden die Arbeitgeber vom 

Bundesarbeitsgericht verpflichtet, Be-

ginn und Ende der täglichen Arbeits-

zeit ihrer Beschäftigten zu erfassen. 

Daraufhin kündigte das Bundesminis-

terium für Arbeit und Soziales eine 

Gesetzesreform an. Mittlerweile liegt 

der Entwurf für ein neues Arbeitszeit-

gesetz vor. 

 

Die Änderungen betreffen vor allem die 

§§ 16, 17, 21a und 22 des Arbeitszeitge-

setzes hinsichtlich der Erfassung von Be-

ginn, Ende und Dauer der täglichen Ar-

beitszeit. Folgende Änderungen sind In-

halt des Entwurfes: 

 

Künftige Pflicht zur elektronischen Er-

fassung  

Nunmehr müssen Arbeitgeber nicht mehr 

nur die Überstunden, sondern Beginn, 

Ende und Dauer der gesamten täglichen 

Arbeitszeit aufzeichnen. Diese Aufzeich-

nung soll elektronisch und in der Regel 

noch am selben Tag erfolgen müssen.  

Allerdings enthält der Entwurf auch ei-

nige Ausnahmen von diesen Grundsät-

zen für Kleinbetriebe und Tarifverträge: 

- Kleinbetriebe mit bis zu zehn Mitarbei-

tern müssen laut Entwurf nicht zwin-

gend elektronisch aufzeichnen; 

- Auf die Erfassung in nicht-elektroni-

scher Form können sich auch die Ta-

rifpartner größerer Unternehmen ver-

ständigen und eine händische Auf-

zeichnung in Papierform zulassen. 

Doch auch in diesem Fall bleibt der Ar-

beitgeber Verantwortlicher und muss 

die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-

nen ggf. zur ordnungsgemäßen Füh-

rung der Aufzeichnungen schulen und 

anleiten; 

- Die Aufzeichnung soll zudem auch an 

einem anderen Tag erfolgen können, 
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spätestens aber bis zum Ablauf des 

siebten, auf den Tag der Arbeitsleis-

tung folgenden Kalendertags; 

- Die Zeiterfassung kann auf Grundlage 

einer tariflichen Regelung für einige 

Gruppen von Beschäftigten ganz ent-

fallen. Die Pflicht zur Aufzeichnung gilt 

nach dem Entwurf nicht „bei Arbeit-

nehmern, bei denen die gesamte Ar-

beitszeit wegen der besonderen Merk-

male der ausgeübten Tätigkeit nicht 

gemessen oder nicht im Voraus fest-

gelegt wird oder von den Arbeitneh-

mern selbst festgelegt werden kann“. 

 

Erhalt der Vertrauensarbeitszeit 

Unter strengen Bedingungen, d.h. in ta-

rifgebundenen Unternehmen, soll für ei-

nige Gruppen von Beschäftigten ein Mo-

dell der Vertrauensarbeitszeit weiterhin 

zulässig sein. Der Gesetzesentwurf 

meint hiermit ein flexibles Arbeitszeitmo-

dell, bei dem der Arbeitgeber auf die 

Festlegung von Beginn und Ende der 

vertraglich vereinbarten Arbeitszeit ver-

zichtet. 

 

Bedeutung für die Praxis 

Aktuell befindet sich der Gesetzesent-

wurf in einer frühen Phase. Weitere Ab-

stimmungen stehen noch aus. Sollte es 

zu einer Pflicht zur elektronischen Zeiter-

fassung kommen, wird auf Betriebsräte 

Arbeit in Form von Verhandlungen über 

Betriebsvereinbarung etwa nach § 87 

Abs. 1 Nr. 6 BetrVG zukommen. 

 

 

 

Behinderung von Betriebsratsarbeit 

 

Landesarbeitsgericht Köln, Beschluss 

vom 20. Januar 2023 – 9 TaBV 33/22 

 

Verlangt der Arbeitgeber die Durch-

führung der Betriebsratssitzungen in 

Präsenz und nimmt bei Nichtbeach-

tung Gehaltskürzungen bei einzelnen 

Mitgliedern vor, so stellt das Vorge-

hen eine Störung der Betriebsratsar-

beit dar. Einen Anspruch auf Unterlas-

sung der Gehaltskürzungen in Zu-

kunft steht dem Betriebsrat dennoch 

nicht zu. 

 

Die Entscheidung 

Die Arbeitgeberin ist ein bundesweit täti-

ges Textilunternehmen. Der in ihrem Be-
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trieb gebildete und aus sieben Mitglie-

dern bestehende Betriebsrat entschied 

im Zuge der Corona-Pandemie, Sitzun-

gen auf Grundlage seiner Geschäftsord-

nung im Rahmen von Videokonferenzen 

durchzuführen und seinen Mitgliedern 

die Teilnahme an diesen Videokonferen-

zen von zu Hause aus zu ermöglichen. 

Die Mitglieder des Betriebsrats nahmen 

vom Homeoffice an den Betriebsratssit-

zungen teil. Der Arbeitgeber kürzte bei 

mehreren Betriebsratsmitgliedern für 

diese Zeit das Gehalt. Betriebsratstätig-

keit sei nach Auffassung des Arbeitge-

bers vom Betrieb aus zu absolvieren. Der 

Betriebsrat hielt das Vorgehen für eine 

Behinderung der Betriebsratstätigkeit 

und verlangte gerichtlich die Unterlas-

sung der Gehaltskürzungen wegen Be-

hinderung der Betriebsratsarbeit und Be-

nachteiligung von Betriebsratsmitglie-

dern. Er hat die Auffassung vertreten, die 

von der Arbeitgeberin vorgenommenen 

Gehaltskürzungen stellten eine Behinde-

rung seiner Arbeit, eine Benachteiligung 

von Betriebsratsmitgliedern sowie einen 

Verstoß gegen das Gebot der vertrau-

ensvollen Zusammenarbeit dar. Die Ar-

beitgeberin versuche durch die Gehalts-

abzüge, Betriebsratsmitglieder zu nöti-

gen, ausschließlich im Betriebsratsbüro 

an Betriebsratssitzungen teilzunehmen. 

Dies sei jedoch wegen der zu kleinen 

Räumlichkeiten und dem damit verbun-

denen Infektionsrisiko unzumutbar. 

 

Sowohl das Arbeitsgericht Köln als auch 

das Landesarbeitsgericht Köln haben die 

Anträge des Betriebsrats zurückgewie-

sen. Eine Störung der Betriebsratsarbeit 

kann durchaus vorliegen. Es kann eine 

Behinderung der Betriebsratsarbeit dar-

stellen, wenn ein Arbeitgeber die Durch-

führung von Betriebsratssitzungen als 

Präsenzsitzung verlangt und gegenüber 

denjenigen Mitgliedern, die an einer Be-

triebsratssitzung mittels Videokonferenz 

teilgenommen haben, entgegen § 37 

Abs. 2 BetrVG Gehaltskürzungen vor-

nimmt. Eine Unterlassung auf künftige 

Gehaltskürzungen kann der Betriebsrat 

als Gremium für die Mitglieder dennoch 

nicht einklagen. Ein solcher Anspruch 

ergibt sich weder aus § 23 Abs. 3 Satz 1 

BetrVG noch aus § 78 Satz 1 BetrVG. 

Der Unterlassungsantrag des Betriebs-

rats sei im Ergebnis auf Zahlung der Ver-

gütung gerichtet. Hierbei handele es sich 

um ein höchstpersönliches Recht des be-

troffenen Betriebsratsmitglieds nach § 37 

Abs. 2 BetrVG, das vom Betriebsrat nicht 

geltend gemacht werden könne. 

 

Praxistipp 

Der Fall zeigt, wie wichtig es ist, genau 

zu überlegen, welche konkreten Anträge 

man bei Gericht stellt. Unterlassungsan-

sprüche müssen konkret geltend ge-

macht werden; sie dürfen nicht zu weit 

gehen und müssen sich auf das konkrete 

https://www.juris.de/r3/document/BJNR000130972BJNE007004308/format/xsl/part/S?oi=ca6NSgDbYW&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR000130972BJNE007004308/format/xsl/part/S?oi=ca6NSgDbYW&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR000130972BJNE007004308/format/xsl/part/S?oi=ca6NSgDbYW&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR000130972BJNE007004308/format/xsl/part/S?oi=ca6NSgDbYW&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Verhalten beschränken, das künftig un-

terlassen werden soll.  

 

 

 

 

Entgeltgleichheit von Männern und 

Frauen 

Eine Frau hat Anspruch auf gleiches 

Entgelt für gleiche oder gleichwertige 

Arbeit, wenn ein Arbeitgeber männli-

chen Kollegen aufgrund des Ge-

schlechts ein höheres Entgelt zahlt.  

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 16. 

Februar 2023 – 8 AZR 450/21 – 

 

Die Entscheidung 

Die Klägerin ist seit dem 1. März 2017 bei 

der Beklagten als Außendienstmitarbei-

terin im Vertrieb beschäftigt. Ihr einzel-

vertraglich vereinbartes Grundentgelt be-

trug anfangs 3.500,00 Euro brutto. Ne-

ben der Klägerin waren als Außendienst-

mitarbeiter im Vertrieb der Beklagten 

zwei männliche Arbeitnehmer beschäf-

tigt, einer davon seit dem 1. Januar 2017. 

Die Beklagte hatte auch diesem Arbeit-

nehmer ein Grundentgelt iHv. 3.500,00 

Euro brutto angeboten, was dieser je-

doch ablehnte. Er verlangte für die Zeit 

bis zum Einsetzen einer zusätzlichen 

leistungsabhängigen Vergütung ein hö-

heres Grundentgelt iHv. 4.500,00 Euro 

brutto. Die Beklagte gab dieser Forde-

rung nach. Nachdem die Beklagte dem 

Arbeitnehmer in der Zeit von November 

2017 bis Juni 2018 – wie auch der Kläge-

rin – ein Grundentgelt iHv. 3.500,00 Euro 

gezahlt hatte, vereinbarte sie mit diesem 

ab dem 1. Juli 2018 eine Erhöhung des 

Grundentgelts auf 4.000,00 Euro brutto. 

Zur Begründung berief sie sich ua. da-

rauf, dass der Arbeitnehmer einer ausge-

schiedenen, besser vergüteten Ver-

triebsmitarbeiterin nachgefolgt sei.  

Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin von 

der Beklagten die Zahlung rückständiger 

Vergütung sowie eine angemessenen 

Entschädigung iHv. mindestens 6.000,00 

Euro wegen Benachteiligung wegen des 

Geschlechts.  

 

Die Revision der Klägerin hatte vor dem 

Achten Senat des Bundesarbeitsgerichts 

ganz überwiegend Erfolg. 

Eine Frau hat Anspruch auf gleiches Ent-

gelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit, 

wenn der Arbeitgeber männlichen Kolle-

gen aufgrund des Geschlechts ein höhe-

res Entgelt zahlt. Daran ändert es nichts, 

wenn der männliche Kollege ein höheres 

Entgelt fordert und der Arbeitgeber die-

ser Forderung nachgibt. 
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Die Klägerin hat deshalb einen Anspruch 

nach Art. 157 AEUV, § 3 Abs. 1 und § 7 

EntgTranspG auf das gleiche Grundent-

gelt wie ihr männlicher Kollege. Der Um-

stand, dass die Klägerin für die gleiche 

Arbeit ein niedrigeres Grundentgelt er-

halten hat als ihr männlicher Kollege, be-

gründet die Vermutung nach § 22 AGG, 

dass die Benachteiligung aufgrund des 

Geschlechts erfolgt ist. Der Beklagten ist 

es nicht gelungen, diese Vermutung zu 

widerlegen. 

Quelle: Pressemitteilung des Bundesar-

beitsgerichts 10/23 –vom 16.02.2023   

 

Praxistipp 

Der Betriebsausschuss oder ein nach § 

28 BetrVG gebildeter Ausschuss ist ge-

mäß § 80 Abs. 2 BetrVG berechtigt, in die 

Listen über die Bruttolöhne und -gehälter 

Einblick zu nehmen. Sofern ein solcher 

nicht besteht, steht dem Betriebsrat die-

ses Recht zu.  

Dieses Recht sollte genutzt werden, um 

Entgeltungleichheiten unter Beschäftig-

ten beim Arbeitgeber zu hinterfragen und 

auf die neue Rechtsprechung aufmerk-

sam zu machen. Differenzierungen in 

Bezug auf die Entgelthöhe sind nur zu-

lässig, sofern sie objektiv und ge-

schlechtsneutral begründet sind.  

Einklagen muss die rückständige Vergü-

tung und Entschädigung jedoch jede Ar-

beitnehmerin und jeder Arbeitnehmer 

selber.  
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